






Informationsvorlage Info-02/25 Anlage 2 
Zentrales Vertriebssystem 

 
Anlage 2  
1. Nachtrag zum Kooperationsvertrag zur Einführung und zum Betrieb eines Zentralen 
Vertriebssystems 
 

 

 

Von einer Veröffentlichung wurde gemäß § 36b SächsGemO abgesehen. 


